
                                       Antragsberatung BDKJ-Hauptversammlung 2022                                       

Ä6 zu 6.11: Änderung Bundesordnung: Geschlechtergerechtigkeit in den

Strukturen des BDKJDas ist ein Test.

Antragsteller*innen DV Regensburg, DV Passau, DV Augsburg

Antragstext

Von Zeile 41 bis 44:

(2) Der Regionalvorstand besteht aus einer geraden Anzahl von Personen von denen

maximal die Hälfte männlich, maximal die Hälfte weiblichnicht-männlich und

maximal die Hälfte diversnicht-weiblich sein darf. Ein Mitglied des Regionalvorstandes

ist in das Amt der Geistlichen Verbandsleitung gewählt. Gewählt werden können 

Personen, die 

Von Zeile 46 bis 48:

Regionalvorstandes für das Amt der Geistlichen Verbandsleitung vorgesehen, sind bis zu

eine nicht-weibliche Person, und bis zu eine nicht-männliche Person und bis zu eine

diverse Person zu wählen.
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